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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Was prägte 2013 die Schweizer Politik? Welches waren die bedeutenden Geschäfte im
Parlament? Und was hat die politisch interessierte Öffentlichkeit bewegt? Nachfolgend
werden die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2013 zusammengefasst und anschliessend
nach Thema geordnet aufgelistet. Mit den Links gelangen Sie direkt zu diesen im
Berichtsjahr zentralen Geschäften und Ereignissen. Vous trouverez ici la version
française de cet article.

Ein Überblick über ein Jahr Schweizer Politik kommt nicht um die Betrachtung
direktdemokratischer Prozesse und Entscheidungen aus. Hier macht auch das Jahr
2013 keine Ausnahme. In der Tat prägten verschiedene Entscheide der
Stimmbevölkerung an der Urne aber auch Diskussionen um den Gebrauch der
direktdemokratischen Instrumente das politische Jahr. Die im Frühjahr an der Urne
erfolgreiche Abzockerinitiative – das seit 1891 insgesamt zwanzigste Volksbegehren, das
von der Bevölkerung gutgeheissen wurde – warf dabei Wellen bis ins Ausland. Für
einmal wurde die Schweiz dort aufgrund von Abstimmungsergebnissen nicht als
ausländerfeindlich wahrgenommen, wie dies etwa bei der Minarett- und der
Ausschaffungsinitiative der Fall gewesen war, sondern als leuchtendes Beispiel gefeiert.
Nicht mehr vorwiegend rechtskonservative und populistische Parteien, sondern linke
Kreise feierten die direkte Demokratie der Schweiz als nachahmenswertes Vorbild.
Auch innenpolitisch schien die angenommene Initiative von Thomas Minder der Linken
einigen Schub zu verleihen. Im Laufe des Jahres scheiterten dann allerdings die beiden
von linker Seite gestützten Volksinitiativen zur Abschaffung der Wehrpflicht und «1:12 –
für gerechte Löhne» deutlich. Der Wirtschaftsverband Economiesuisse – einer der
grössten Verlierer der Abstimmung zur Abzockerinitiative – unterzog sich einer
Neustrukturierung.

Die zunehmenden Erfolgschancen von Volksbegehren fachten aber auch eine generelle
Diskussion über die Instrumente der direkten Demokratie an. Aufgrund der scheinbar
steigenden Zahl an lancierten und abzustimmenden Volksbegehren wurde in der Presse
vor einer eigentlichen Initiativenflut gewarnt und eine Erhöhung der Hürden zur
Einreichung einer Initiative angemahnt.

Zu reden gab auch die zusehends schwieriger werdende Umsetzung von erfolgreichen
Initiativen. Da sie eine Verwässerung ihrer Ausschaffungsinitiative befürchtete, hatte
die SVP schon 2012 eine Durchsetzungsinitiative lanciert, die im Berichtjahr vom
Bundesrat als teilungültig erklärt wurde; dies stellt ein mit der Verfassungsrevision 1999
möglich gewordenes Novum dar. In die Diskussion über die Umsetzung von
Volksbegehren schaltete sich indirekt auch das Bundesgericht ein, das bei Fragen zu
Ausschaffung und Verwahrung in einzelnen Fällen Völkerrecht über Landesrecht stellte.
Während deswegen aus rechtskonservativer Perspektive ein Abbau der direkten
Demokratie befürchtet wird, argumentiert die andere Seite, dass hier lediglich
institutionelle Kontrollen greifen.

Dass direktdemokratische Institutionen – so oder so – überaus träge und
reformresistent sind, zeigte sich im Berichtjahr nicht nur am nach wie vor sehr hohen
Institutionenvertrauen der Bevölkerung, sondern auch am Umstand, dass die Initiative
für eine Volkswahl des Bundesrates als möglicher Ausbau der direkten Demokratie an
der Urne sehr deutlich abgeschmettert wurde. Darüber hinaus wurden die sanften
Reformvorschläge des Bundesrates – die mögliche Warnung von Umsetzungsproblemen
einer Initiative bereits im Unterschriftensammelstadium und eine Anpassung der
Ungültigkeitsgründe – bereits in der Vernehmlassung versenkt. 2013 fielen im Falle des
Familienartikels das Stände- und das Volksmehr zum zwölften Mal auseinander.
Schliesslich verlief auch die nach solchem Abstimmungsausgang fast schon obligate
Diskussion um eine Reform des Doppelmehrs im Sande.

Mehr Reformwille zeigte sich im Berichtjahr in den Kantonen. Auch angestossen von
einem Bundesgerichtsentscheid wurden in zahlreichen Kantonen Wahlrechtsreformen
angegangen oder bereits umgesetzt. Zu reden gab dabei insbesondere der Fall Schwyz:
Das in der neuen Kantonsverfassung vorgesehene Mischverfahren zwischen Proporz
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und Majorz wurde vom nationalen Parlament als nicht bundesverfassungskonform
betrachtet. In der Folge wurde das neue Schwyzer Wahlrecht nicht gewährleistet – ein
Entscheid, der im nationalen Parlament nur extrem selten und mit grosser
Zurückhaltung gefällt wird. Reformwille zeigte sich auch bei den kantonalen
Regierungsratswahlen. Aus den fünf Gesamterneuerungs- und den vier Ersatzwahlen
resultierte in nicht weniger als sieben Kantonen eine neue parteipolitische
Regierungszusammensetzung.

Die Schweizerische Aussenpolitik kann auch 2013 mit dem Adjektiv «harzig»
umschrieben werden. Zwar brachte die Schweiz als erstes europäisches Land –
allerdings nach teilweise heftigen parlamentarischen Debatten – ein
Freihandelsabkommen mit China unter Dach und Fach. Mit den Nachbarstaaten und
den USA fand die Schweiz jedoch keine Einigung in den umstrittenen Dossiers. Das
Parlament lehnte das neue Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich ab und
Deutschland legte den lange ausgehandelten Staatsvertrag zur Beilegung des
Fluglärmstreits auf Eis. Die Beziehungen zu den USA wurden nach wie vor durch den
Steuerstreit belastet. Zwar billigten die Räte ein Abkommen zur vereinfachten
Umsetzung zu FATCA, das von den Vereinigten Staaten angebotene, lange Zeit
intransparente und unilaterale Programm zur Lösung des Steuerstreits stiess im
Parlament allerdings auf taube Ohren. Die Banken müssen sich entsprechend ohne
parlamentarische Rückendeckung zwischen Verletzung schweizerischen Rechts
(Bankgeheimnis) und Kooperation mit US-Behörden zwecks Verhinderung einer Strafe
wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung entscheiden.

Auch die Beziehungen mit der EU kamen 2013 erneut nicht richtig vom Fleck. Nach wie
vor wurde um institutionelle Fragen gerungen. Trotz teilweise heftiger Kritik optierte
der Bundesrat für ein Verhandlungsmandat, bei dem der Europäische Gerichtshof bei
strittigen Auslegungsfragen der Bilateralen Verträge als Schiedsgericht vorgesehen ist,
wobei das Mandat auch die Idee einer Ausstiegsklausel beinhaltet. Auf wenig
Verständnis innerhalb der EU stiess die Anrufung der Ventilklausel gegenüber den alten
Mitgliedstaaten der EU und die Verlängerung dieser Klausel gegenüber den
osteuropäischen Staaten. Vielversprechender waren die Beziehungen der Schweiz mit
der EU im Berichtjahr im Feld der Bildungspolitik. Das Parlament bewilligte fast CHF 4.5
Mrd. Franken für die Beteiligung der Schweiz an Horizon 2020, dem Rahmenprogramm
für Forschung und Innovation der EU, und der Bundesrat beantragte Gelder für die
Partizipation am EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung – «Erasmus für
alle». Zudem machte ein an der ETH Lausanne angesiedeltes Projekt mit dem Namen
«Human Brain Project» das Rennen um die EU-Fördermilliarde.

Wirtschaftlich konnte sich die Schweiz nach wie vor von ihren Nachbarn absetzten. Das
BIP wuchs 2013 um zwei Prozent und die Staatsrechnung schloss zum wiederholten Mal
entgegen den Erwartungen mit einem Überschuss. Statt dem budgetierten Defizit von
CHF 400 Mio. resultierte ein rund CHF 1.3 Mrd. starker Gewinn. Die Arbeitslosenquote
stieg zwar im Berichtjahr leicht an, war aber im europaweiten Vergleich mit 3.2 Prozent
nach wie vor sehr niedrig.

Viel Druckerschwärze wurde im Berichtjahr aufgrund der geplanten Beschaffung des
Kampfjets «Gripen» verbraucht. Nach den zahlreichen in der Presse kolportierten
Indiskretionen bezüglich Evaluation und Kaufvertrag der 22 schwedischen Jets, die für
CHF 3.126 Mrd. gekauft werden sollten, wurde auch immer wieder die Frage
aufgeworfen, ob es sich beim Gripen um das geeignete Flugzeug handle. In den Räten
wurde das Beschaffungsgeschäft nach einigem Hin und Her relativ knapp gutgeheissen.
Der Entscheid stand allerdings noch unter Vorbehalt, da das Gripen-Fondsgesetz, mit
dem die Beschaffung finanziert werden sollte, dem fakultativen Referendum
unterstand. Die Linke und die GSoA, die bereits vor den Ratsdebatten ihren
Referendumswillen bekundet hatten, aber auch ein bürgerliches Komitee mit der GLP
an der Spitze sammelten in kurzer Zeit die nötigen Unterschriften. Die Abstimmung
wurde auf Mai 2014 terminiert; der Abstimmungskampf wurde allerdings schon Ende
2013 lanciert. Im September des Berichtjahres bekundete die Bevölkerung mit der
deutlichen Ablehnung der Initiative «Aufhebung der Wehrpflicht» eine grundsätzlich
armeefreundliche Haltung.

Wichtige Pflöcke wurden 2013 bei der Infrastrukturpolitik eingeschlagen. Im Frühjahr
stimmte die Bevölkerung mit deutlichem Mehr dem revidierten Raumplanungsgesetz zu,
das einen haushälterischen Umgang mit der Ressource Boden verspricht. Die mit der
Revision verbundene Rückzonungspflicht von überdimensionierten Bauzonen stiess
einzig im Kanton Wallis auf grossen Widerstand, was sich in einem wuchtigen Nein-
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Anteil von über 80 Prozent manifestierte. Alle anderen Kantone befürworteten die
Gesetzesänderung. Mit der Bereinigung des Bundesbeschlusses über die Finanzierung
und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI) wurden in den Räten wichtige
Weichen für einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs gelegt. Die beiden Kammern
genehmigten dabei mit rund CHF sechs Mrd. fast doppelt so viel Geld wie vom
Bundesrat ursprünglich vorgesehen. Da mit FABI Verfassungsänderungen vorgesehen
sind, wurde das obligatorische Referendum auf 2014 festgesetzt. Einen Dämpfer erhielt
die Verkehrspolitik Ende Berichtjahr, als die Stimmbevölkerung eine Erhöhung der
Nationalstrassenabgabe von 40 auf 100 Franken ablehnte. Das erfolgreiche Referendum
verhinderte damit auch die an die Vignettenvorlage geknüpfte Erweiterung des
Nationalstrassennetzes um rund 400 km. Der 2011 beschlossene Ausstieg aus der
Atomenergie nahm im Berichtjahr mit der bundesrätlichen Botschaft zum ersten
Massnahmepaket der Energiestrategie 2050 konkretere Formen an. Mit einer Reduktion
des Energieverbrauchs und der Intensivierung der Entwicklung und Nutzung von
Quellen erneuerbarer Energien soll das Energiesystem so umgebaut werden, dass die
fünf Kernkraftwerke am Ende ihrer Betriebsdauer ersatzlos stillgelegt werden können.
Um die Länge eben dieser Betriebsdauer wurde auch 2013 gerungen. Nachdem im
Februar eine Gruppe internationaler Sicherheitsexperten Mängel beim AKW Mühleberg
aufgezeigt hatte, entschied sich die Betreiberin BKW für eine Stilllegung im Jahr 2019,
weil sich die nötigen sicherheitstechnischen Verbesserungen wirtschaftlich nicht
lohnen würden. Eine kantonale Abstimmung zur sofortigen Stilllegung des Bernischen
AKW steht für 2014 an.

Eine in den nächsten Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnende Baustelle stellen
die Gesundheits- und Sozialpolitik dar. Auf der einen Seite bedingen die
demographischen Veränderungen Anpassungen im Gesundheitswesen. Auch die
zusätzlich durch den medizinisch-technischen Fortschritt verursachten, wachsenden
Gesundheitskosten müssen längerfristig gebremst werden. Mit seiner Gesamtschau
Gesundheit2020 legte der Bundesrat ein Massnahmepaket vor, mit dem das
Gesundheitssystem auf die kommenden Herausforderungen ausgerichtet werden soll.
Auf der anderen Seite steigert die zunehmende Alterung der Bevölkerung aber auch den
Druck auf die Sozialwerke. Auch hier präsentierte der Bundesrat ein Perspektivpapier.
Die Altersvorsorge 2020 sieht eine umfassende und gleichzeitige Reform der ersten
und der zweiten Säule vor. Ein flexibles Referenzrentenalter 65 für Frauen und Männer,
die Senkung des Umwandlungssatzes und die Erhöhung der Mehrwertsteuer sollen die
Finanzierung der AHV sichern, ohne Einbussen in den Renten hinnehmen zu müssen.
Auch die Invalidenversicherung muss saniert werden. Im Berichtjahr versenkte
allerdings eine Allianz aus ratslinken und -rechten Parlamentariern nach über
zweijähriger Kommissions- und Parlamentsdebatte den zweiten Teil der 6. IV-Revision.

Zweimal äussern durfte sich die Schweizer Stimmbevölkerung 2013 zu
arbeitsmarktpolitischen Anliegen. Im September wurde eine Liberalisierungsvorlage im
Bereich der Ladenöffnungszeiten von Tankstellenshops auf Autobahnraststätten und
Hauptverkehrswegen angenommen. Gegen diese Bestimmungen hatten
Gewerkschaften, SP, Grüne, CSP und EVP zusammen mit kirchlichen Kreisen das
Referendum ergriffen. Darüber hinaus und nach einer langen und intensiven
Abstimmungskampagne sprach sich das Volk im November klar gegen das Volksanliegen
der JUSO aus, womit der höchste Lohn in einem Unternehmen maximal das Zwölffache
des tiefsten Lohnes im Unternehmen hätte betragen dürfen.

Familienpolitik war im Berichtjahr Thema zwei weiterer Volksabstimmungen. Der
Familienartikel, welcher eine verbesserte Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf in
der Verfassung verankern wollte, scheiterte – wie seit 1848 insgesamt nur elf weitere
Abstimmungsvorlagen – am Doppelmehr. Während das Volk den Artikel mit 54.3 Prozent
Ja-Stimmen annehmen wollte, stellte sich die Deutschschweiz mit 11 4/2
Standesstimmen grossmehrheitlich dagegen. Ebenfalls keine Mehrheit fand die im
November zur Abstimmung gelangte SVP-Familieninitiative, die steuerliche
Erleichterung für Familien forderte, die ihre Kinder selber betreuen. Hierzu sagte
neben den meisten Ständen auch das Volk relativ deutlich Nein.

Das Programm zur Agrarpolitik 2014 bis 2017 passierte zwar nach langen Debatten die
Räte, stiess aber nicht überall auf Anklang. Nachdem ein Referendum gegen den
Beschluss abgebrochen wurde, lancierte der Bauernverband unterstützt von der SVP
eine Initiative zur Lebensmittelversorgung, mit der die im Parlament gefassten
Entscheide wieder umgestossen werden sollen. Eine Initiative der Grünen zur
Ernährung und die wieder aufgenommenen Beratungen zum Lebensmittelgesetz
dürften in nächster Zeit die Landwirtschaftspolitik beherrschen.
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Im Berichtjahr feierten gleich drei Parteien runde Geburtstage. Die SP beging ihr 125-
jähriges Jubiläum, die GP wurde 30 jährig und die BDP feierte ihr fünfjähriges
Bestehen. Zu feiern hatte im Berichtjahr aber auch die SVP, die erstmals mehr als 20
kantonale Regierungsmandate besetzen und auch in den kantonalen Parlamenten –
insbesondere in den Kantonen Neuenburg und Wallis – zulegen konnte. Während die
jungen Mitteparteien BDP und GLP 2013 in den vier kantonalen Parlamentswahlen
erneut Sitzgewinne verbuchen konnten, mussten per Saldo sowohl die SP, die GP, die
FDP und die CVP Federn lassen – letztere konnte immerhin den Umstand feiern, zum
ersten Mal in allen 26 kantonalen Parlamenten vertreten zu sein. In Genf (MCG) und in
Lausanne (Ensemble à Gauche) legten die Kräfte an den Polen zu.

Politische Grundfragen:
– Die Nationalhymne soll mittels eines von der SGG ausgeschriebenen Wettbewerbs
erneuert werden.
– Das Verbot für Parteianlässe auf dem Rütli wird gelockert.
– Diskussionen um ein Jubiläum zur Schlacht bei Marignano 1515 decken parteipolitisch
unterschiedliche Geschichtsbilder auf.
– Direktdemokratische Entscheidungen beeinflussen das Bild der Schweiz im Ausland.
– Zukunftsängste und Sorgen nehmen im Vergleich zu den Vorjahren ab; das Vertrauen
in die politischen Institutionen bleibt ungebrochen hoch.

Rechtsordnung:
– Der Kanton Tessin nimmt eine Volksinitiative zum Vermummungsverbot an.
– Das Parlament debattiert die Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes.
– Die Revision des Geldwäschereigesetzes erleichtert den Austausch von Finanzdaten.
– Der Bundesrat plant ein Bundesgesetz über die Potentatengelder.
– Zwei tragische Mordfälle entfachen eine lebhafte Diskussion über den Schweizer
Strafvollzug.
– Das Bundesgericht definiert die Kriterien für eine lebenslange Verwahrung.
– Der Fall «Carlos» führt zu einer Debatte über den Jugendstrafvollzug.
– Die Transportpflicht für Fangruppen von Sportvereinen wird gelockert.
– Die Bundesversammlung überweist eine Motion zur verstärkten Bekämpfung des
Waffenmissbrauchs.
– Die gemeinsame elterliche Sorge wird unabhängig vom Zivilstand der Eltern zum
Regelfall.

Institutionen und Volksrechte:
– Die Initiative zur Volkswahl des Bundesrates wurde von der Stimmbevölkerung und
allen Ständen deutlich abgelehnt.
– Mitte September schaltete der Bund im Rahmen von Open Government eine Open-
Data-Plattform auf.
– Nicht weniger als fünf Nationalräte tauschten 2013 ihr nationales Mandat mit einem
kantonalen Regierungsposten.
– Der Ständerat führte nach einigen Zählpannen bei Abstimmung durch Handerheben
eine elektronische Abstimmungsanlage ein.
– Mit der Abzockerinitiative wurde das zwanzigste Volksbegehren seit 1891 angenommen
und zum zwölften Mal wies mit dem Familienartikel eine Abstimmungsvorlage eine
Divergenz zwischen Volks- und Ständemehr auf.
– Der Bundesrat empfahl die Durchsetzungsinitiative für teilungültig.
– Das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht sowie die Umsetzung von mit
internationalem Recht nicht kompatiblen Volksinitiativen, wurden in Politik und
Gesellschaft kontrovers diskutiert.
– E-Voting stiess auch im Parlament zusehends auf Skepsis. 

Föderativer Aufbau:
– Der Nationalrat gewährleistete das neue Schwyzer Wahlrecht nicht.
– Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) feierte ihr 20-jähriges Bestehen.
– Der Nationale Finanzausgleich wird immer stärker kritisiert und zahlreiche
Änderungsvorschläge stehen zur Debatte.
– Die Zahl der Gemeinden erreichte erneut einen Tiefststand, der Trend zu
Gemeindefusionen hielt unvermindert an.
– Die Fusionsinitiativen in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt kamen
zustande, die Diskussionen darüber verliefen eher leidenschaftslos.
– Der Berner Jura und der Kanton Jura starten kein Verfahren über eine mögliche
Fusion: In der Volksabstimmung wurde der Vorschlag zwar vom Kanton Jura
angenommen, vom französischsprachigen Gebiet des Kantons Bern aber verworfen.
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Wahlen:
– In zahlreichen Kantonen wurden Wahlrechtsreformen diskutiert und teilweise
umgesetzt.
– In vier Kantonen fanden Gesamterneuerungswahlen für die Parlamente statt. Zu den
Gewinnern gehörten dabei neben der GLP und der BDP auch die SVP. In Genf legte der
MCG aber auch die extreme Linke zu. Verluste musste vor allem die FDP einfahren.
– In fünf Kantonen wurde die Regierung neu besetzt. Einzig in Solothurn wurde die
Regierungszusammensetzung bestätigt. In den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Wallis,
Genf und Neuenburg kam es zu teilweise grossen Änderungen und zur Abwahl
bisheriger Regierungsmitglieder.
– In zwei von drei Kantonen (AR, BL) kam es bei Ersatzwahlen zu neuen
Regierungszusammensetzungen; im Kanton Freiburg konnte die CVP ihren Sitz nur
knapp gegen den Angriff der SP verteidigen.
– Im Kanton Tessin musste die Lega per Akklamation einen Kandidaten nachnominieren,
weil niemand mehr auf der Liste war, um nachrutschen zu können.
– In Lugano eroberte die Lega bei Erneuerungswahlen auf Kosten der FDP einen dritten
Stadtratssitz. In Zürich zog die Alternative Linke bei Ersatzwahlen zulasten der FDP in
die städtische Exekutive ein.

Aussenpolitik:
– Das Parlament bekämpfte die Schliessung von Konsulaten und Botschaften, die durch
das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) aufgrund von
Sparvorgaben ebendieses Parlaments angeordnet wurde.
– Die institutionellen Fragen blockierten weiterhin die Abschlüsse von neuen
Abkommen mit der EU.
– Der Bundesrat rief die Ventilklausel gegenüber den alten Mitgliedsstaaten der EU an
und verlängerte jene gegenüber acht osteuropäischen Staaten (EU-8).
– Die Beziehungen zu Frankreich wurden durch die Aufkündigung der
Pauschalbesteuerung sowie durch das neue Erbschaftsabkommen, das von den
eidgenössischen Räten abgelehnt wurde, belastet.
– Mit China wurde ein Freihandelsabkommen unterzeichnet.
– Die Schweiz nahm auf Einladung Russlands am G20-Gipfel in Moskau teil.
– In Genf fanden verschiedene internationale Konferenzen zur Beilegung des Krieges in
Syrien sowie Verhandlungen über das iranische Atomprogramm statt. 

Landesverteidigung:
– Der Swisscoy-Einsatz im Rahmen der multinationalen Kosovo Force (KFOR) soll bis
2017 verlängert werden.
– Die Beschaffung des Kampfjets «Gripen» übersteht trotz Gegenwehr und
Nebengeräuschen die Hürde Parlament.
– Der Bundesrat hat die Weiterentwicklung der Armee (WEA) skizziert, sie bedeutet die
Umsetzung des Armeeberichts und des Sicherheitspolitischen Berichts von 2010.
– Die Volksinitiative zur Aufhebung der Wehrpflicht erleidet eine deutliche Niederlage
an der Urne.
– Die Zukunft des Zivilschutzes wird in einer Strategie 2015+ vorgestellt.

Wirtschaftspolitik:
– Das Bruttoinlandprodukt der Schweiz wuchs im Berichtsjahr um zwei Prozent.
– Im Rahmen der Swissness-Vorlage einigten sich die eidgenössischen Räte auf die
Kriterien zum Schutz der «Marke Schweiz».
– Der Ständerat stimmte einer Revision des Kartellgesetzes zu.
– Die Stimmbevölkerung nahm die Abzocker-Initiative an, verwarf hingegen die 1:12-
Initiative.
– Das Parlament führte im Zusammenhang mit der Revision des Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetzes (SchKG) eine Sozialplanpflicht bei Massenentlassungen ein.

Geld, Währung und Kredit:
– Die Nationalbank hielt den Mindestkurs gegenüber dem Euro aufrecht und aktivierte
den antizyklischen Kapitalpuffer zur Abkühlung des Immobilienmarkts.
– Das Parlament billigte das Abkommen zur vereinfachten Umsetzung von FATCA.
– Die USA bot zur Lösung des Steuerstreits ein unilaterales Programm zur
Vergangenheitsbewältigung an.
– Der Bundesrat erklärte, dass er den automatischen Informationsaustausch
übernehmen wolle, sobald dieser internationaler Standard sei.
– Eine Expertengruppe zur Zukunft des Schweizer Finanzplatzes wurde ins Leben
gerufen.

01.01.65 - 01.01.22 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Landwirtschaft:
– Die Agrarpolitik 2014 bis 2017 wurde von den Räten verabschiedet und in
Verordnungen umgesetzt.
– Zwei Initiativen zur Ernährung und Lebensmittelversorgung der Schweizer
Bevölkerung wurden lanciert.
– Die Verwaltung und das Parlament ergriffen verschiedene Massnahmen zur
Verhinderung des Bienensterbens.
– Mit einem Anstieg des Milchpreises entspannte sich die Lage für die Produzenten
erstmals seit der Aufhebung der Kontingentierung 2009 geringfügig.
– Die Räte nahmen die Beratungen über die Revision des Lebensmittelgesetzes auf.
– Der Bund ergriff Massnahmen zum besseren Herdenschutz vor Grossraubtieren.

Öffentliche Finanzen:
– Der Nationalrat lehnte das Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich ab.
– Der Bundesrat empfahl die Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» der CVP zur Annahme.
– Im Bereich der Mehrwertsteuer trat das Parlament nicht auf das Zwei-Satz-Modell
ein.
– Der Nationalrat wies das Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 an
den Bundesrat zurück.
– Die Staatsrechnung 2013 schloss mit einem Überschuss von CHF 1.3 Mia. weit besser
ab als erwartet.
– Der Voranschlag 2014 budgetierte einen Überschuss von CHF 121 Mio.

Energie:
– Der Bundesrat legte dem Parlament seine Botschaft zum ersten Massnahmenpaket
der Energiestrategie 2050 vor.
– Die Stromeffizienz-Initiative kam zu Stande.
– Die Bernischen Kraftwerke (BKW) gaben bekannt, dass das Atomkraftwerk Mühleberg
(BE) im Jahre 2019 vom Netz genommen wird.
– Der Ständerat lehnte die Wiedereinführung des Kantonsvetos in Bezug auf die
Endlagerung radioaktiver Abfälle ab.
– Das Parlament hob die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) stark an, worauf die
SP die Cleantech-Initiative zurückzog.

Verkehr und Kommunikation:
– Die Differenzen in der FABI-Vorlage wurden in der parlamentarischen Beratung
bereinigt.
– Kritische Stellungnahmen in der Vernehmlassung zur Sanierung des
Gotthardstrassentunnels änderten nichts an der Absicht des Bundesrates, eine zweite
Röhre zu bauen.
– Das Bundesgesetz zum Bau und zur Finanzierung eines durchgehenden 4-Meter-
Korridors durch den Gotthard wurde vom Parlament gutgeheissen.
– Das Nationalstrassenabgabegesetz wurde an der Urne verworfen.
– Der Staatsvertrag zur Beilegung des Fluglärmstreits zwischen Deutschland und der
Schweiz wurde von der Bundesversammlung ratifiziert, von Deutschland jedoch auf Eis
gelegt.

Raumplanung und Wohnungswesen:
– Im März wurde das revidierte Raumplanungsgesetz an der Urne deutlich
angenommen; einzig der Kanton Wallis lehnte die Vorlage mit einem Nein-Anteil von
über 80 Prozent äusserst klar ab.
– Das Parlament beauftragte den Bundesrat mit breit abgestützter Mehrheit, die Vorlage
zur Aufhebung der Lex Koller abzuschreiben.
– Das Bundesgericht hiess in einem Leitentscheid zwei Beschwerden von Helvetia
Nostra gegen den Bau von Zweitwohnungen nach dem Volksentscheid gut und
attestierte der Organisation das Verbandsbeschwerderecht.
– Der Bundesrat präsentierte seinen Entwurf zur Umsetzung der
Zweitwohnungsinitiative, der von den Bergregionen begrüsst und von Natur- und
Umweltschutzorganisationen abgelehnt wurde.
– Ein Postulat veranlasste den Bundesrat zur Prüfung einer möglichen Ausweitung der
flankierenden Massnahmen auf das Wohnungswesen.

Umweltschutz:
– Der Bundesrat beschloss, der Volksinitiative «für eine nachhaltige und
ressourceneffiziente Wirtschaft» einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen
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und schickte einen entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung.
– Die 2011 als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «lebendiges Wasser» in Kraft
getretene Anpassung des Gewässerschutzgesetzes führte bis Ende 2013 zur Einreichung
von neun Standesinitiativen; ein vom Nationalrat angenommenes Postulat fordert nun
einen Bericht über die Auswirkungen der Ausscheidung von Gewässerräumen auf die
Landwirtschaft und auf Eigentümer von eingezontem Bauland.
– Eine von den Kommissionen angenommene parlamentarische Initiative betraut den
Bundesrat mit der Erarbeitung einer Regelung, die Littering mit einer Busse bestrafen
soll.
– Das Parlament verabschiedete eine Revision zur Lärmsanierung der Eisenbahn, die
den Lärmschutz für Bahnanwohnerinnen und -anwohner verstärken will.

Bevölkerung und Arbeit:
– Der Bundesrat rief gegenüber den EU-Staaten die Ventilklausel an.
– Die Arbeitslosenquote stieg von 2.9 Prozent auf 3.2 Prozent an.
– Die Nominallöhne stiegen um 0.7 Prozent, die Reallöhne um 1.0 Prozent.
– Das Parlament verwarf die Mindestlohn-Initiative.
– Die Stimmbevölkerung nahm eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten von
Tankstellenshops an.
– Der neue Gesamtarbeitsvertrag der Maschinenindustrie führte Mindestlöhne ein.

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport:
– In der Gesamtschau «Gesundheit2020» zeigte der Bundesrat auf, wie die
Gesundheitspolitik in den nächsten Jahren aussehen soll, und schuf damit ein Gefäss
für mehrere Programme.
– Das Parlament formulierte einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zur
Hausarztmedizin», welche in der Folge zurückgezogen wurde.
– Der Ständerat behandelte als Erstrat eine Revision des Transplantationsgesetzes.
– Das neue Humanforschungsgesetz trat in Kraft.
– Nach erfolgreicher Differenzbereinigung beschloss das Parlament in einem
Dringlichkeitsverfahren einen befristeten Ärztestopp.
– «Mehr Ausbildungsplätze in der Humanmedizin» werden in einer lancierten
Volksinitiative gefordert.
– Das Stimmvolk hat das Epidemiengesetz in der Referendumsabstimmug
angenommen.
– Die in beiden Räten beratene Alkoholgesetzrevision brachte mehrere Differenzen
hervor.
– Nach dem negativen Bündner Volksentscheid wird keine Kandidatur für die
Olympischen Winterspiele 2022 eingereicht.

Sozialversicherungen:
– Die Volksinitiativen «AHVplus» und «für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
kamen zustande.
– Der Bundesrat konkretisierte seine umfassende Reformstrategie «Altersvorsorge
2020», welche eine finanzielle Konsolidierung bei Erhaltung des Leistungsniveaus
bringen soll.
– Die Räte konnten sich bei grossen Teilen des zweiten Massnahmenpakets der 6. IV-
Revision nicht einigen und versenkten das Revisionsvorhaben schliesslich.
– Nach heftiger Kritik in der Vernehmlassung verzichtete der Bundesrat auf einen
Gegenentwurf zur Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse».
– In einem Dringlichkeitsverfahren führten die Räte die bedarfsabhängige Zulassung für
Spezialärzte vorübergehend wieder ein.

Soziale Gruppen:
– Der Bundesrat hat erste Lösungsansätze zur Umsetzung der SVP-Volksinitiative «für
die Ausschaffung krimineller Ausländer» vorgestellt.
– Die Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» wurde von beiden Kammern zur
Ablehnung empfohlen und die beginnende Abstimmungskampagne versprach heiss zu
werden.
– Das von der Grünen Partei ergriffene Referendum gegen die dringlichen Änderungen
des Asylgesetzes scheiterte an der Urne.
– Trotz Volksmehr konnte der Bundesbeschluss über die Familienpolitik die Mehrheit
der Stände nicht überzeugen.
– Das Parlament empfahl die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»
zur Ablehnung.
– Die Familieninitiative zur Einführung von Steuerabzügen für Eltern, die ihre Kinder
selber betreuen, wurde in der Volksabstimmung abgelehnt.
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– Der Ständerat räumte homosexuellen Paaren das Adoptionsrecht für die Kinder des
Partners ein.

Bildung und Forschung:
– Die Schweiz wird sich am Programm «Erasmus für alle» der Europäischen Union für
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 2014–2020 beteiligen, wofür der
Bundesrat CHF 305.5 Mio. beantragte.
– Das Weiterbildungsgesetz setzt den Verfassungsauftrag von 2006 um.
– Die Stipendieninitiative des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften (VSS) ist
gültig. Der Bundesrat legte einen indirekten Gegenvorschlag vor.
– Numerus clausus, Studiengebühren und die qualitative Auswahl von Studierenden
haben vor allem Diskussionen im Bereich der eidgenössischen technischen
Hochschulen befeuert.
– Das Parlament hat einen Gesamtkredit über CHF 4'389 Mio. genehmigt, der die
Beteiligung der Schweiz an den Forschungs- und Innovationsprogrammen der EU,
Horizon 2020, ermöglichen soll.

Kultur, Sprache, Kirchen:
– Die Annahme eines Postulats veranlasst den Bundesrat zur Prüfung von Möglichkeiten
zur öffentlichen Ausstellung der Bundeskunstsammlung.
– Die Regierung verabschiedete einen Entwurf für ein totalrevidiertes
Kulturgüterschutzgesetz zuhanden des Parlaments.
– In Lugano versammelten sich Lehrpersonen zur ersten Tagung der Italienischlehrer
zur verstärkten Förderung der dritten Landessprache.
– Der Nationalrat forderte den Bundesrat zum Erstellen eines Berichts über die Präsenz
von religiösen Symbolen im öffentlichen Raum auf.
– Aufgrund der zu Ungehorsam gegen die katholische Kirche aufrufenden Pfarrei-
Initiative hatten die Bischöfe der Bistümer Basel, Chur und St. Gallen einer Einladung
nach Rom zu folgen.
– Ein vom Bundesrat veröffentlichter Bericht zur Lage der Muslime in der Schweiz
ortete keine gewichtigen religiösen Differenzen.

Medien:
– Sowohl die von Bundesrat Maurer wie auch den Autoren des Jahrbuchs «Qualität der
Medien» geäusserten Bedenken zur abnehmenden Medienvielfalt wurden von Seiten
der Pressebranche beanstandet.
– Aufgrund des neu eingesetzten Messverfahrens zur Erhebung der Fernsehquoten und
dem daraus resultierenden Protest der Privatsender, allen voran «3Plus», verzögerte
sich die Publikation der Nutzungsdaten zum Ärgernis der Werbekunden um mehr als ein
halbes Jahr.
– Der Bundesrat präsentierte seine Botschaft zur Änderung des Radio- und
Fernsehgesetzes, mit welcher die geräteabhängige Empfangsgebühr der Billag durch
eine generelle Abgabepflicht ersetzt werden soll.
– Eine Konzessionsänderung ermöglichte der SRG SSR unter Kritik von bürgerlichen
Parteien und privaten Anbietern eine Erweiterung ihres Online-Angebots.
– Ein in Erfüllung eines Postulats erstellter Bericht des Bundesrates ortete keine
namhaften gesetzgeberischen Lücken betreffend der Rechtslage von Social Media.

Parteien:
– Gleich drei Parteien feierten 2013 ein Jubiläum: die SP wurde 125-jährig, die GP 30-
jährig und die BDP feierte ihr 5-jähriges Bestehen. 
– Die Familienpolitik führte in der FDP zu Auseinandersetzungen zwischen den FDP-
Frauen und der Mutterpartei. 
– Die SVP scheiterte mit zwei Initiativen: Noch nie erhielt die SVP an der Urne so wenig
Unterstützung wie für ihre Idee einer Volkswahl des Bundesrates. 
– Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatte die SVP mehr als 20 kantonale
Regierungssitze inne. 
– Die CVP ereilte eine historische Schlappe im Kanton Wallis; mit ihrem Sitzgewinn im
Kanton Neuenburg war die Partei aber erstmals in allen Kantonsparlamenten der
Schweiz vertreten.
– Die GLP ist die erste nicht-linke Partei, die mit dem Referendum gegen das
Kampfflugzeug Gripen Opposition gegen ein Armeebeschaffungsvorhaben ausübte. 
– Die Protestpartei MCG feierte in Genf Erfolge, während die Lega im Tessin den Tod
ihres Gründers Giuliano Bignasca verkraften musste.

Verbände und übrige Interessenorganisationen:
– Nach der Niederlage bei der Abzocker-Initiative unterzog sich die Economiesuisse
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einer fundamentalen Neustrukturierung. 
– Beim Schweizerischen Bauernverband wurde erstmals eine Frau zur Vizepräsidentin
gewählt. 
– Sowohl die Gewerkschaften als auch traditionelle Vereine hatten weiterhin mit
Mitgliederschwund zu kämpfen. 
– Vier Krankenkassen verliessen den Dachverband Santésuisse und bildeten eine
Konkurrenzorganisation namens Curafutura. 
– Das frei gewordene VCS-Präsidium wurde mit einer SP-Nationalrätin besetzt.

Nationale Identität

Das 100-jährige Jubiläum des Landesstreiks 1918 im Herbst 2018 löste – überwiegend
in der Deutschschweiz – mehrere Debatten und damit verbunden über das ganze Jahr
verteilt ein grosses mediales Echo aus. Das SRF etwa widmete dem Jubiläum die eigens
dafür produzierte Doku-Fiktion «Generalstreik 1918 – Die Schweiz am Rande eines
Bürgerkrieges». Im November analysierte die NZZ die Geschehnisse anhand der
Haltungen und Handlungen des Bundesrats und der Armeeführung und die WOZ führte
Gespräche mit den Gewerkschaftsleitenden Natascha Wey und Florian Keller sowie dem
Historiker Stefan Keller. Die Aargauer Zeitung sowie die Weltwoche veröffentlichten
bereits im Januar ein Porträt des damaligen Streikführers und Nationalrats Robert
Grimm. Während in der Aargauer Zeitung Grimm vom Autor Pirmin Meier als einer der
«bedeutendsten und besonnensten Sozialdemokraten» umschrieben wurde, der einen
Platz in der «Geschichte der schweizerischen Freiheit» verdient habe, sah Christoph
Blocher, dessen Neujahrsrede in der Weltwoche abgedruckt worden war, Grimm als
«Bürgerkrieger» und «Revoluzzer», welcher mit dem Landesstreik die bürgerliche
Schweiz auf ihre «schwerste Bewährungsprobe ihrer neueren Geschichte» gestellt
habe – allerdings dann in seinen 44 Jahren Nationalrat doch noch zur Vernunft
gekommen sei.
Gleich zu Jahresbeginn wurde damit eine Debatte darüber losgetreten, wie man den
Landesstreik deuten und seinen Protagonisten gedenken solle, denn sowohl linke als
auch rechte Parteien versuchten, das Jubiläum zu ihren Gunsten zu nutzen. Der
Sonntagsblick meinte hierzu, die Linke suche nach Wegen, den Streik als «Grundstein
des modernen Sozialstaats zu mystifizieren» und nun wolle auch die Rechte dem Streik
«ihren Stempel aufdrücken». Christoph Blocher, so der Sonntagsblick weiter, plane
zum Jubiläum im Herbst einen «Grossanlass mit Soldaten in Weltkriegsuniformen», um
den Soldaten und dem «standhaften Bürgertum» zu gedenken. Dadurch, so
Geschichtsprofessor Christian Koller im Sonntagsblick, beziehe die SVP eine klare
Gegenposition zur Linken. Doch auch die «linke Mythenbildung» sei kritisch zu
betrachten, erklärte Koller weiter, denn Forderungen wie das Frauenstimmrecht, die
AHV aber auch das Proporzwahlrecht oder die 48-Stunden-Woche – letztere zwei
wurden in den Folgejahren nach dem Streik vom Bundesrat umgesetzt – hätten bereits
vor dem Streik bestanden. 
Im November 2018, 100 Jahre nach Beendigung des Streiks, griff schliesslich Christoph
Blocher in Uster (ZH) das Thema erneut auf, wenn auch weniger pompös als im Frühjahr
angekündigt. Er störe sich daran, gab der Tagesanzeiger die Rede Blochers wieder, dass
die heutigen Historiker «Geschichtsklitterung» betrieben, um mit einem «linken
Jubiläumsjahr» den wahren Zweck des Landesstreiks zu verhüllen, nämlich die
Errichtung «eine[r] Diktatur des Proletariats nach russischem Vorbild». Im
Tagesanzeiger kommentierte Ruedi Baumann, Blocher danke in seiner Rede denn auch
nicht den Arbeitenden, sondern den «Soldaten und repressiven Behörden», welche
den Streik bekämpft hatten. Als Reaktion auf den angekündigten Anlass in Uster habe im
Vorfeld ein anonymes Komitee über Facebook zu einer Demonstration mit dem Slogan
«Blocher hau ab» aufgerufen, wie der Tagesanzeiger weiter festhält. Das Komitee wehre
sich gegen die «rechte Hetze» und wolle Blocher nicht einfach so die «Geschichte»
überlassen.
Ein regelrechter Schlagabtausch zum Landesstreik fand ferner im März 2018 in einer
Kommentarserie der Basler Zeitung statt. Helmut Hubacher, der mit Robert Grimm im
Nationalrat gesessen hatte, lobte hier das Frauenstimmrecht, die AHV und die 48-
Stunden-Woche sowie das Proporzwahlrecht als direkte oder indirekte
Errungenschaften des Streiks und der SP, da diese Forderungen im Streikkatalog
aufgeführt waren. Wenige Tage später widerspach Chefredaktor Markus Somm
Hubachers Aussagen. Somm sah im Streik vielmehr die «grösste Niederlage und
grössten Irrtum» in der Geschichte der SP, da durch den Streik die Angst vor einem
bolschewistischen Umsturz geschürt worden sei und die Bürgerlichen fortan Ideen der
SP «dämonisieren und damit erledigen» haben können. Wiederum eine Woche später
antwortete der Militärhistoriker Hans Rudolf Fuhrer auf Somm und Hubacher. Er hob
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hervor, dass nachträglich vieles oft vermeintlich einfacher zu beurteilen sei. So könne
eben auch heute nicht abschliessend beurteilt werden, was der Streik bewirkt habe, wie
viel etwa die durch den Ersten Weltkrieg verursachte Armut und der danach folgende
Hunger zum Unmut beigetragen hätten und als wie entscheidend letztlich die
bolschewistische Ideologie als Triebfeder des Streiks zu deuten sei. Richtig sei
sicherlich, dass bis heute «schweizerische Ereignisse» in einem internationalen
Kontext beurteilt werden müssten.
International wurde das Thema denn auch in der Museumslandschaft aufgegriffen:
Insgesamt nahmen über 30 Museen in der Schweiz, Frankreich und Deutschland an der
Ausstellungsreihe «Zeitenwende 1918/19» teil, welche auf diese Weise die turbulente
Zeit anhand verschiedener Aspekte thematisierten. Die Ausstellung über den
Landesstreik im Zeughaus Schaffhausen wurde von Bundesrat Schneider-Amman
eröffnet. 1

Rechtsordnung

Grundrechte

Mitte Januar 2021 startete mit Medienkonferenzen sowohl seitens des Initiativkomitees
als auch des Bundesrats der Abstimmungskampf zur Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot». In den zwei darauffolgenden Monaten bis zum
Abstimmungstermin am 7. März 2021 war das Thema Verhüllungsverbot in der Presse
praktisch täglich präsent. Wie die Zeitungs- und Inserateanalyse zeigte, erhielt die
Volksinitiative im angegebenen Zeitraum deutlich mehr Medienaufmerksamkeit als die
beiden anderen Abstimmungsvorlagen vom 7. März, das E-ID-Gesetz und das
Freihandelsabkommen mit Indonesien. Obgleich über das Verhüllungsverbot sehr viel
debattiert wurde, gab es weder für noch gegen die Initiative eine nennenswerte
Inseratekampagne. Dies ging mit einer komplexen Gemengelage in der intensiv
geführten Debatte einher: Die Grenze zwischen dem befürwortenden und dem
ablehnenden Lager war äusserst diffus; praktisch in jeder Partei oder gesellschaftlichen
Gruppierung, die ihren Standpunkt kundtat, gab es gewichtige Stimmen, die sich für die
jeweils gegnerische Seite starkmachten. Neben dem Egerkinger Komitee, das die
Initiative lanciert hatte, und der SVP, die sie im Parlament unterstützt hatte, stand auf
der Pro-Seite etwa auch ein Mitte-links-Komitee aus der Westschweiz, in dem sich
unter anderen GLP-Nationalrätin Isabelle Chevalley (VD), der Genfer FDP-Grossrat Jean
Romain, der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui und alt-CVP-Nationalrätin
Marlyse Dormond Béguelin (VD) für das Verhüllungsverbot engagierten. Ferner warb ein
überparteiliches Frauenkomitee um die Nationalrätinnen Marianne Binder-Keller (mitte,
AG) und Monika Rüegger (svp, OW) sowie die Präsidentin des Forums für einen
fortschrittlichen Islam Saïda Keller-Messahli für die Initiative. Für ein Nein plädierten
indes alle grossen Parteien ausser der SVP – allerdings keineswegs geschlossen –, ein
parlamentarisches Komitee unter der Federführung von FDP-Ständerat Andrea Caroni
(AR), der Schweizer Tourismusverband, mehrere Frauenverbände und
Frauenstreikkomitees sowie diverse Akteure, die sich selbst als liberal verstanden oder
sich für die Religionsfreiheit einsetzten, darunter die Operation Libero, Amnesty
International und verschiedene religiöse Organisationen. Die grossen Abwesenden im
Abstimmungskampf waren die direkt Betroffenen, die Nikabträgerinnen selber. Wie der
Tages-Anzeiger berichtete, lag das jedoch nicht daran, dass man sie nicht hätte zu Wort
kommen lassen, sondern dass sie sich – abgesehen von zwei Interviews während der
gesamten Kampagne – nicht äussern wollten. Nach gemäss eigenen Angaben
monatelanger Suche blieb der Zeitung deshalb nichts als die Erkenntnis, «dass verhüllte
Frauen in der Schweiz nicht nur Körper und Gesicht verstecken, sondern unsichtbar
und stumm bleiben».

Argumentativ bewegte sich der Abstimmungskampf auf verschiedenen Ebenen, wobei
die Befürwortenden und die Gegnerschaft über weite Strecken dieselben Punkte
vorbrachten, sie aber unterschiedlich interpretierten und daher zu gegenteiligen
Schlüssen kamen. Neben der Islamdebatte und der Grundrechtsdiskussion wurde von
beiden Seiten aus feministischer, sicherheitspolitischer, staatspolitischer und
empirischer Warte argumentiert. Wenngleich der Initiativtext keinen Bezug zur
islamischen Gesichtsverschleierung herstellte, war beiden Seiten klar, dass sie sich vor
allem gegen jene richtete. In der Presse war daher meist vom «Burkaverbot» oder von
der «Anti-Burka-Initiative» die Rede, obwohl in der Schweiz – wenn überhaupt –
ausschliesslich der Nikab zu sehen sei, wie eine im Abstimmungskampf viel zitierte
Studie der Universität Luzern feststellte. Während das Contra-Lager die Initiative als
anti-islamisch und diskriminierend gegenüber Musliminnen verstand, sah die Pro-Seite
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sie als Mittel zum Kampf gegen den radikalen Islam und den Islamismus. Die
Religionsfreiheit der Musliminnen tangiere die Initiative nicht, weil die Verschleierung
nicht vom Islam verlangt werde, sondern ein kultureller Ausdruck für die Unterdrückung
der Frau sei; sie könne daher nicht als Ausübung der persönlichen Freiheit gewertet
werden. Vielmehr sei die Vollverschleierung sexistisch und entwürdigend, weil sie die
Frauen im öffentlichen Leben unsichtbar mache und entmenschliche. Die
muslimischen Frauen müssten davor bewahrt werden, weil sie sich mit Gesichtsschleier
nicht in die Schweizer Gesellschaft integrieren könnten. Die Gegenseite betonte, dass
sich die Nikabträgerinnen in der Schweiz in der Regel aus religiöser Überzeugung
freiwillig verschleierten und nicht befreit werden müssten – im Gegenteil: Soziologische
Studien aus Frankreich zeigten, dass die Verschleierung von den strenggläubigen
Musliminnen im westlichen Kulturkreis als antikonformistischer, emanzipatorischer Akt
verstanden werde. In Frankreich habe das Verbot den Gesichtsschleier sogar populärer
werden lassen, weil er jetzt auch als Ausdruck des Protests getragen werde. Zudem sei
es sexistisch und paternalistisch, den Frauen vorzuschreiben, wie sie sich zu kleiden
hätten und ihnen die freie Entscheidung für den Schleier nicht zuzutrauen. Falls eine
Frau den Schleier tatsächlich unter Zwang trage, kriminalisiere das Verbot überdies das
Opfer und wirke kontraproduktiv, indem es die betroffenen Frauen zuhause einsperre
und erst recht aus der Gesellschaft ausschliesse. Dass es gemäss der Studie der
Universität Luzern in der Schweiz nur 20 bis 30 vollverschleierte Frauen gebe, gab dem
ablehnenden Lager Anlass, das Anliegen als unnötige Symbolpolitik zu bezeichnen. Für
die Befürworterinnen und Befürworter war die Gesichtsverhüllung jedoch eine
Prinzipienfrage und auch in noch so kleinen Zahlen nicht tolerierbar. Sie sahen sich im
Motto «Wehret den Anfängen» bestärkt und forderten, jetzt zu handeln, solange es
noch nicht zu spät sei.

Weiter hob die Pro-Seite hervor, dass die Identifizierbarkeit von Personen
sicherheitsrelevant sei. Das Verhüllungsverbot schütze die Gesellschaft somit auch vor
vermummten Kriminellen wie zum Beispiel Hooligans oder gewalttätigen
Demonstrierenden. Dem setzte die Gegenseite entgegen, dass es in fünfzehn Kantonen
bereits verboten sei, sich bei Demonstrationen und Sportveranstaltungen zu
vermummen. (Als erster Kanton hatte Basel-Stadt 1990 ein solches Verbot eingeführt.)
Ausserdem verhindere das Verhüllungsverbot – anders als von den Initianten schon bei
der medienwirksamen Lancierung der Initiative suggeriert – keine Terroranschläge.
Dafür brauche es strafrechtliche und präventiv-polizeiliche Massnahmen, denn allein
durch ein Verhüllungsverbot würden radikalisierte Islamisten und Islamistinnen «nicht
plötzlich zurück in die Mitte der Gesellschaft finden», wie es der «Sonntags-Blick»
formulierte. In anderen Kontexten, etwa in winterlicher Kälte, an der Fasnacht oder in
der Pandemiesituation, sei die Verhüllung zudem auch für die Initiantinnen und
Initianten kein Problem, wie die im Initiativtext enthaltenen Ausnahmen zeigten.

Auf der staatspolitischen Ebene drehte sich die Diskussion um die Frage, ob das
Verhüllungsverbot in die Bundesverfassung gehöre. Während die Contra-Seite es
ablehnte, Kleidervorschriften in die Verfassung zu schreiben, sah das Pro-Lager dies als
gerechtfertigt an, weil es eben nicht um eine blosse Kleidervorschrift gehe, sondern um
einen Grundsatz der liberalen und demokratischen Gesellschaft: In der Öffentlichkeit
das Gesicht zu zeigen und dasjenige des Gegenübers zu sehen, sei fundamental für das
Zusammenleben. Diese Begründung hatte auch den EGMR von der
menschenrechtlichen Zulässigkeit des Verhüllungsverbots in Frankreich überzeugt, als
dieses in Strassburg vergeblich angefochten worden war. Darüber, ob die seit Monaten
geltende Maskenpflicht aufgrund der Corona-Pandemie dieses Argument ad absurdum
führe oder ob sie gerade beweise, dass es das Verhüllungsverbot für das Funktionieren
der zwischenmenschlichen Beziehungen brauche, wurden sich die beiden Lager nicht
einig. Derweil war das gegnerische Lager der Ansicht, es sei gerade höchst illiberal,
etwas zu verbieten, das niemandem schade, nur weil es auf Ablehnung stosse. Auch der
Bundesrat argumentierte hauptsächlich staatspolitisch: Ein nationales
Verhüllungsverbot greife in die Souveränität der Kantone ein, denen die Polizeihoheit
obliege. Das Tessin und St. Gallen hätten bereits ein Verhüllungsverbot eingeführt,
während andere Kantone ein solches explizit abgelehnt hätten. Diese Entscheide seien
zu respektieren. Die Befürwortendenseite argumentierte indessen, dass die Regelung
einer solch fundamentalen gesellschaftlichen Frage nicht den Kantonen überlassen
werden dürfe. Dass die Gesichtsverhüllung in vielen anderen europäischen Ländern –
darunter Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Lettland und Österreich – und sogar
einigen arabischen Staaten wie Ägypten, Marokko, Senegal oder Tunesien verboten –
und im Falle von Frankreich das Verbot explizit vom EGMR als menschenrechtskonform
bestätigt – sei, wertete die Pro-Seite als Zeichen der Legitimität ihres Anliegens. Sie
betonte zudem die guten Erfahrungen, welche die Kantone Tessin und St. Gallen damit
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gemacht hätten. Weder im Tessin noch in den bei arabischen Gästen beliebten
österreichischen Ferienorten habe sich das Verhüllungsverbot negativ auf den
Tourismus ausgewirkt, wie es der Tourismusverband befürchtete. Die Contra-Seite hob
hingegen hervor, dass im Tessin und in St. Gallen praktisch keine Verstösse gegen das
Verbot registriert würden, was bestätige, dass es sich nur um ein Scheinproblem
handle. In diesem Zusammenhang war in den Augen der Befürworterinnen und
Befürworter auch Justizministerin Karin Keller-Sutter, die sich im Namen des
Bundesrats gegen das Verhüllungsverbot aussprach, nicht glaubwürdig, weil sie in St.
Gallen als ehemalige Polizeidirektorin genau ebendieses eingeführt habe. Gleichzeitig
attestierten die Gegnerinnen und Gegner dem Egerkinger Komitee und der SVP ein
Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie ihnen ihr Engagement für Frauenrechte nicht
abkauften.

Neben der Initiative selbst sorgte auch der indirekte Gegenvorschlag, der bei
Ablehnung der Initiative automatisch in Kraft treten würde, für einige Diskussionen. Die
Initiativgegnerinnen und -gegner waren der Ansicht, der Gegenvorschlag regle mit der
gesetzlichen Pflicht, zur Identifizierung vor Behörden das Gesicht zu zeigen, alles
Nötige. Ausserdem leiste er – im Gegensatz zum Verhüllungsverbot – einen
tatsächlichen Beitrag an die Stärkung der Frauenrechte und die bessere Integration von
ausländischen Frauen in die Gesellschaft. Die Initianten argumentierten hingegen, der
Gegenvorschlag löse das eigentliche Problem nicht und wer keine
«Gleichstellungsoffensive» («Weltwoche») wolle, müsse mit der Annahme der Initiative
den Gegenvorschlag verhindern.

Die durchgeführten Umfragen attestierten der Initiative von Anfang an gute Chancen.
Nachdem Ende Januar eine klare Ja-Mehrheit von 63 Prozent (Tamedia) bzw. 56
Prozent (SRF) resultiert hatte, legte die Nein-Kampagne im Folgenden etwas zu. Zwei
Wochen vor der Abstimmung bekundeten noch 59 bzw. 49 Prozent der Befragten eine
Ja-Stimmabsicht. Während die Parteibasis der SVP durchwegs zu rund 90 Prozent ja
stimmen wollte, zeigten sich die Anhängerschaften von FDP, Mitte und GLP gespalten –
hier konnte das Nein-Lager im Verlauf der Kampagne Boden gutmachen. Auch im linken
Lager traf das Anliegen immerhin bei rund 30 Prozent der Befragten auf Wohlwollen. 2

Landesverteidigung

Ausrüstung und Beschaffung

Nachdem Ende Oktober die Evaluation der in Frage kommenden Flugzeugtypen
abgeschlossen worden war, wollte sich der Bundesrat bis zum Jahresende auf ein
Modell festlegen. Zur Auswahl standen drei Typen: Der Eurofighter Typhoon des
europäischen Rüstungskonzerns EADS, die Rafale des französischen Herstellers
Dassault sowie der Saab JAS 39 Gripen aus Schweden. Anfang Dezember wurde der
Entscheid des Bundesrates bekannt gegeben. Dieser hatte sich für das schwedische
Modell Gripen entschieden, wovon 22 Stück für CHF 3 Mia. angeschafft werden sollen.
Damit hatte sich der Bundesrat für die kostengünstigste Variante entschieden. Darauf
gab es einige Kritik: Nicht nur, weil der Preis als wichtigstes Kriterium erschien, sondern
weil der Gripen erst als Prototyp existierte. Darüber hinaus gelangten wenige Wochen
vor dem Entscheid geheime Evaluationsdokumente an die Öffentlichkeit, welche dem
Gripen ein schlechtes Leistungszeugnis ausgestellt hatten. Im Anschluss stand vor allem
die Frage im Raum, wie diese Dokumente ihren Weg in die Medien fanden. Der
Typenentscheid wurde auch aus den Reihen der SVP harsch kritisiert. Einige Politiker
vermuteten in dieser Typenentscheidung gar einen Sabotageakt seitens des
Bundesrates, da der Gripen im Parlament die schlechtesten Chancen gehabt hätte.
Bundesrat Maurer selbst hatte sich dahingehend geäussert, dass nicht ein
Spitzenflugzeug ausgewählt worden sei, sondern dasjenige mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis. Der Gripen eigne sich hervorragend für die Schweizer
Bedürfnisse, gab der Verteidigungsminister zu Protokoll. Trotz der negativen
Reaktionen wurden im Berichtsjahr keine tiefgreifenden Kursänderungen mehr
getätigt. 3
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Der Abstimmungssonntag am 18. Mai 2014, wurde nicht nur Höhe-, sondern auch
Schlusspunkt eines langwierigen Seilziehens um die Gripen-Beschaffung bzw. den
Tiger-Teilersatz. Dieses grosse Rüstungsvorhaben hatte zahlreiche Hürden zu nehmen.
Die letzte davon - der Urnengang - wurde 2013 durch den Bundesrat selbst ermöglicht,
indem als Finanzierungsgrundlage ein Fondsgesetz vorgeschlagen wurde. Erst dieser
Kniff ermöglichte es, die Finanzierung und damit sehr unmittelbar auch die
Beschaffung selbst, dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Mit der Ablehnung
des Gripen-Fondsgesetzes an der Urne wurde die aufsehenerregende
Kampfflugzeugbeschaffung erfolglos abgeschlossen.

Dass das Referendum ergriffen würde, war schon früh klar. Noch vor den
parlamentarischen Debatten Ende 2013 kündigte die Grüne Partei an, sie werde dieses
Geschäft zu verhindern suchen. Zwei Referendumskomitees hatten sich dann bereits
vor der letzten Beratung im Ständerat konstituiert, so dass einer
Unterschriftensammlung nichts mehr im Wege stand. Links-grün und die Grünliberale
Partei stellten sich je individuell an, die nötige Anzahl Unterschriften zu sammeln. Der
Erfolg liess nicht lange auf sich warten. Innert zwei Monaten und damit noch 2013, hatte
das Komitee um SP und GPS rund 80‘000 Unterschriften beisammen. Damit zeichnete
sich rasch ab, dass die Referendumsabstimmung bereits im Frühjahr 2014 abgehalten
werden konnte. Entsprechend früh erkannte auch der Verteidigungsminister den Ernst
der Lage und noch Ende 2013 stieg er in den Abstimmungskampf. Fortan standen sich
bürgerliche Gripen-Befürworter und Gripen-Gegner aus links-grünen Kreisen
gegenüber. Neu standen aber erstmals auch bürgerliche Politiker einer Armeevorlage
kritisch gegenüber: die GLP hatte sich nicht nur an der Unterschriftensammlung
beteiligt, sondern sie stellte sich fortan auch in einem Gegnerkomitee gegen die
Beschaffung der Gripen-Jets.

Erster Meilenstein war Mitte Januar 2014 die Einreichung der Unterschriften. Das links-
grüne Bündnis um SP, GPS und andere Organisationen konnte rund 100'000
Unterschriften für das Referendum zusammentragen, nur etwa 5'000 davon waren vom
grünliberalen Anti-Gripenkomitee beigesteuert worden. Da schon Mitte Mai abgestimmt
werden sollte, war die Einreichung der Unterschriften gleichzeitig der Startschuss für
den Abstimmungskampf. Sogleich wurde dieser befeuert, als es nicht nur darum ging,
ob sich die Herstellerfirma Saab an der Finanzierung der Ja-Kampagne beteiligen soll,
sondern ob dies überhaupt zulässig sei. Das Gegnerkomitee meldete sehr rasch seine
Ablehnung an. Aber auch Gripen-Befürworter standen einer finanziellen Beteiligung aus
Schweden kritisch gegenüber. Thomas Hurter (svp, SH) forderte, dass sich Saab gänzlich
aus der Abstimmungskampagne raushalte. 

Unangenehme Tage musste der Verteidigungsminister auch im Februar erleben:
Nachdem bereits der Prozess zum Typenentscheid durch verschiedene
Nebenereignisse und Indiskretionen für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, wurden
auch im neuen Jahr geheime (und brisante) Informationen publik. So hatte sich
Verteidigungsminister Ueli Maurer in mehreren Treffen mit dem Schwedischen
Botschafter Per Thöresson ausgetauscht. Dabei soll es nicht nur um gute Kontakte
gegangen sein, sondern ganz konkret um ein Engagement Schwedens im
Abstimmungskampf. Diese Informationen hatte ein Schwedischer Radiosender
veröffentlicht, der drei Berichte des Botschafters an das Aussen- und
Verteidigungsministerium Schwedens vorliegen hatte. Der Inhalt war insofern brisant,
als dass angeblich Bundesrat Maurer selbst um Unterstützung aus Schweden gebeten
haben soll. Zwar solle sich Schweden nicht direkt in den Abstimmungskampf
einmischen, jedoch durch verschiedene Anlässe in Schweden und der Schweiz eine
positive Stimmung erzeugen. Ein Beispiel wären Journalisten-Besuche in den
Saabwerken zu Informationszwecken. Maurer musste sich in der Folge erklären und
versuchte den Ball flach zu halten. Dass Gespräche geführt wurden konnte er nicht in
Abrede stellen, er wollte jedoch darin keine gemeinsame Kampagnenplanung sehen.
Dass er sich als Vorsteher des VBS an vorderster Front für den Gripen stark mache, sei
nicht mehr als opportun. Die Ungereimtheiten spielten den Gegnern dennoch in die
Hände und den Befürwortern wie auch dem Verteidigungsminister selbst blieb nichts
anderes übrig, als gebetsmühlenartig festzuhalten, dass der Gripen die richtige Lösung
für die Schweiz sei. Fast täglich wurde in den Zeitungen über den Gripen berichtet. 

Die Kampagnenleitung der Befürworter sollte von der CVP übernommen werden,
allerdings stellte sie sich nur zögerlich dafür zur Verfügung, denn scheinbar sah sich
Parteipräsident Darbellay mit zu wenig finanziellen Mitteln ausgestattet. Dass bis zu CHF
5 Mio. für die Befürworterkampagne aufgewendet werden sollten, liess man seitens des
Vereins für eine sichere Schweiz VSS, dem CVP-Nationalrat Jakob Büchler (SG) vorsteht,
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unkommentiert. Auch diese Informationen stammten aus geheimen Berichten aus
Schweden. Beim VSS versuchte man derweil, sich von Schweden zu distanzieren. Das
Durchsickern dieser Informationen führte indes dazu, dass sich die CVP zurückzog und
nicht mehr als Kampagnenleiterin fungieren wollte. Ausschlaggebend waren unter
anderem auch verunglimpfende, persönliche Kommentare des Schwedischen
Botschafters gegen CVP-Exponenten. Im Engagement der CVP hätte man sich auf
Befürworterseite erhofft, dass Gripen-kritische Wähler in der politischen Mitte
abgeholt werden könnten. Daraus wurde nun vorerst nichts. Dass zudem die Sektion der
CVP-Frauen im Gegensatz zur Mutterpartei die Nein-Parole fasste, schien für die CVP
ebenfalls eine Hypothek darzustellen. Wer die Kampagnenleitung übernehmen sollte,
war in der Folge offen. Die CVP wollte die Volkspartei vorschicken, da es schliesslich ein
Dossier ihres Magistraten sei. Bei der SVP zeigte man sich jedoch bedeckt und
Parteipräsident Brunner (SG) stellte eine Einigung „in einigen Wochen“ in Aussicht, rund
drei Monate vor dem Abstimmungstermin, notabene.
Während auf politischer Ebene weiter gestritten wurde, führte Saab eine regelrechte
Promotionstour durch die Schweiz durch. Mitte Februar wurde an einem Anlass mit
Wirtschaftsvertretern über Kompensationsgeschäfte informiert, daneben sollte der
Gripen zu verschiedenen Gelegenheiten vorgeführt, beziehungsweise ausgestellt
werden, etwa an Ski-Weltcuprennen oder an der Mustermesse in Basel. Dies wurde den
Gripengegnern zu viel und Nationalrätin Chantal Galladé (sp, ZH) tat ihren Unmut
öffentlich kund. Dass mitunter Geld fliesse, sei in Abstimmungskämpfen normal, jedoch
sei die Omnipräsenz des Gripen-Herstellers Saab störend und eine „Einmischung aus
dem Ausland in diesem Masse bedenklich.“ Derweil und schneller als erwartet stellte
sich Ende Februar tatsächlich die SVP als neue Koordinatorin der Ja-Kampagne vor.
Angesichts des nahenden Abstimmungstermins sah sie sich in der Verantwortung. Man
habe keine Zeit mehr zu verlieren und wolle diese Abstimmung gewinnen, so SVP-
Präsident Brunner.

Etwas Aufwind erhielt der Gripen durch eine Flugzeugentführung im Raum Genf, als der
Schweiz vor Augen geführt wurde, weshalb eine intakte Luftabwehr nötig sein kann. Der
Co-Pilot einer Maschine der Ethiopian Airline hatte das eigene Flugzeug nach Genf
entführt, um in der Schweiz einen Asylantrag zu stellen – was jedoch erst nach dem
Vorfall bekannt wurde. Zuvor irrte die vollbesetzte Passagiermaschine, von zwei
Eurofighter-Jets der Italienischen Luftwaffe begleitet, über Italien, ehe sie über dem
Montblanc-Massiv von der Französischen Luftwaffe weiterbegleitet wurde und
schliesslich in Genf zur Landung gezwungen werden konnte. Dass die Schweizerische
Luftwaffe nur zu Bürozeiten operativ ist und nicht eingreifen konnte, sorgte im Ausland
für Erstaunen und in der Schweiz einerseits zur Forderung nach einem ausgebauten
Luftschirm, andererseits aber auch zu Spott und Häme. Später wurde auch die Krim-
Krise in der Ukraine als Argument für eine funktionierende Luftwaffe herangezogen.
Am 25. Februar präsentierte das Ja-Komitee seine Argumente für den
Abstimmungskampf. „Sicherheit zuerst!“ sollte als Leitmotiv die Stimmbürgerschaft
mobilisieren. Sicherheit sei die Garantie für Frieden, Freiheit und Wohlstand, so Jakob
Büchler (cvp, SG). Ab März und damit rund zwei Monate vor dem Urnengang sorgte ein
allfälliger „Plan B“ für Irritation. Aus verschiedenen Kreisen wurde kolportiert,
Bundesrat Maurer arbeite für den Fall eines Volks-Neins an einer alternativen Gripen-
Beschaffung: er wolle Gripen-Jets mieten, leasen oder über das ordentliche
Armeebudget – und damit ohne Mitsprache der Stimmbevölkerung – beschaffen. Trotz
Dementi Maurers selbst, seines Sekretariats und auch der armasuisse, hielt sich das
Gerücht über einen allfälligen „Plan B“ hartnäckig in den Medien. 
Ebenfalls Mitte März lancierte das Gegnerkomitee seinen Abstimmungskampf und
setzte vor allem auf die Kostenfrage. Man wollte die Gripen-Beschaffung nicht zu einer
Armee-Grundsatzfrage machen und auch nicht sicherheitspolitische Argumente ins
Feld führen, da man sich daraus eher weniger Chancen versprach. Vielmehr erhoffte
man sich mit dem Slogan „Kampfjetmilliarden gegen Bildung, Verkehr oder AHV“ einen
Erfolg an der Urne. In der Zwischenzeit wurde der Tonfall im Abstimmungskampf
gehässiger. SVP-Patron Christoph Blocher hinterfragte die Finanzierung der
Gegnerkampagne, indem er den Verdacht äusserte, dass möglicherweise die beim
Typenentscheid unterlegenen Rüstungskonzerne (EADS und Dassault) Geld gegen den
Gripen einschiessen würden – dies, um bei einer Neu-Evaluation zum Zug kommen zu
können. Aus dem bürgerlichen Nein-Komitee wurde jedoch postwendend klargestellt,
man habe weder Kontakt mit anderen Rüstungsgesellschaften, noch Geld erhalten, so
etwa Beat Flach (glp, AG). Gar als absurd betitelte Chantal Galladé (sp, ZH) die Vorwürfe.

Kurz darauf bemühte sich der Sonntags Blick um einen ersten Trend in der Gripen-
Frage und stellte eine Ablehnung von über 60 Prozent fest. Trotz dieser erstmaligen
Stimmungsaufnahme zeigte sich der Verteidigungsminister gegenüber der Presse

01.01.65 - 01.01.22 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



betont gelassen und zuversichtlich. Dennoch legte er einen regelrechten Redemarathon
hin und trat von April bis zur Abstimmung im Mai an über 20 Veranstaltungen für den
Gripen auf.

Das bürgerliche Nein-Komitee wurde ab Anfang April aktiv. Man stehe für eine starke
Armee ein, sei jedoch gegen den Gripen, weil Geld und ein Konzept fehle - Argumente,
die bereits in den Parlamentsdebatten von Roland Fischer (glp, LU) vorgebracht worden
waren. In diesem Nein-Komitee waren auch die CVP-Frauen vertreten.
Über Alternativen zur Gripen-Beschaffung, also wiederum über einen „Plan B“, wurde
weiter berichtet, als sich im April auch der ehemalige Jetpilot und Nationalrat Thomas
Hurter (svp, SH), seines Zeichens Präsident der SiK-NR, über solche Pläne äusserte. Es
brauche einen „Plan B“ für den Fall, dass der Gripen an der Urne scheitern sollte. Seine
Vorstellung war die Beschaffung von zwölf Fliegern alle 15 Jahre. Eine Forderung, die
sogar von Parteikollegen kritisiert wurde. Hans Fehr (svp, ZH) gab etwa zu bedenken,
dass es ungeschickt sei, bereits vor der Abstimmung laut über Alternativen
nachzudenken. Alex Kuprecht (svp, SZ) bezeichnete die Aussage gar als „absoluten
Blödsinn“. Hurter rechtfertigte seine Idee mit dem Umstand, dass beim Urnengang
nicht für oder gegen neue Flieger, sondern nur für oder gegen die Art der Finanzierung
abgestimmt werde. Mit einer Alternativbeschaffung würde der Volkswillen – von der SVP
gemeinhin hochgehalten – also nicht umgangen. Ein erneuter Evaluationsprozess für
einen neuen Flugzeugtyp würde zudem viel zu lange dauern. Deswegen müsse man sich
für den Ersatz der Tiger-Flotte bereits zu diesem Zeitpunkt und auch unter
Berücksichtigung eines möglichen Volks-Neins Gedanken machen. 
Auch über weitere Alternativen zur Luftraumüberwachung wurde diskutiert, etwa über
den Kauf gebrauchter F/A 18 Jets der neueren Generation, die Beschaffung von Kampf-
Helikoptern, einen Ausbau der Boden-Luft-Fliegerabwehr (die ohnehin konkretisiert
werden sollte) oder über die Aufrüstung der alten Tiger Flotte. Anfang Juni wurde
bekannt, dass das VBS beabsichtige, israelische Drohnen beschaffen zu wollen. Immer
mehr wurde auch die Frage debattiert, wie die budgetierten Mittel verwendet werden
sollen, falls der Gripen an der Urne abgelehnt würde. Für Sicherheitspolitiker war klar,
dass dieses Geld der Armee gehöre, weil es über das ordentliche Armeebudget hätte
aufgebracht werden müssen. Linke Politiker hingegen sahen eine Chance, neu über die
Verteilung der ca. CHF 3 Mia. zu beraten. Ihrer Vorstellung nach sollte das Geld zu
Gunsten der Bildung, zur Sicherung der sozialen Sicherheit, des öffentlichen Verkehrs,
oder auch zu Gunsten der Entwicklungshilfe, die richtig eingesetzt friedensfördernd
wirke, eingesetzt werden. Dieser Punkt blieb freilich vorerst offen.
Als sehr unsicher musste der Erfolg der Gripen-Beschaffung ab Mitte April betrachtet
werden: Nachdem die oben genannte Sonntags Blick-Umfrage noch nicht zu Unruhe
bewogen hatte, tat dies die erste SRG-Trendumfrage des gfs.bern. Nur 42 Prozent der
Befragten sprachen sich darin für den Gripenkauf aus, ein Ergebnis, das sich fast mit
der ersten Umfrage deckte. Freilich gaben die Demografen zu bedenken, dass die
Unterschiede zwischen den Ja- und Nein-Anteilen zu gering seien, um sich bereits
festlegen zu können. Noch am selben Tag liess sich Bundesrat Maurer zitieren, er
glaube, dass sich die Stimmbevölkerung der sicherheitspolitischen Tragweite der
Gripen-Vorlage bewusst sei. Weiterhin gab sich der Verteidigungsminister kämpferisch.
Sein Engagement für den Gripen gipfelte jedoch zwischenzeitlich in einem Fiasko, als
Maurer in der Sendung „Rundschau“ des SRF zu einem Rundumschlag ausholte und kurz
sogar die Contenance verlor. Er enervierte sich derart über die Berichterstattung zum
Gripen-Kauf, dass er sich mit dem Moderator einen verbalen Schlagabtausch lieferte.
Die als einseitig kritisierte Sendung löste eine Rekordzahl an Beschwerden bei der
Ombudsstelle der SRG aus, die allerdings Ende Mai sämtlich abgewiesen wurden, da das
Sachgerechtigkeitsgebot nicht verletzt worden sei und das Publikum durchaus in der
Lage gewesen sei, sich eine eigene Meinung zum fraglichen Rundschau-Beitrag zu
bilden. Dennoch wurde auch die Sendung selbst kritisiert. So habe der ausgestrahlte
Bericht „die hohen Anforderungen an die Ausgewogenheit, welche im Vorfeld einer
Volksabstimmung verlangt werden, nicht erfüllt.“ Zudem wurde festgehalten, dass
einige der gestellten Fragen „manchmal unnötig provokativ waren“. 
Später und mit zunehmender Nähe zum Abstimmungstermin setzte der
Verteidigungsminister im Lichte des ungewissen Abstimmungsausgangs auf warnende
Worte und beschwor die Angst vor einem ungeschützten Luftraum, ja er bediente sich
gar erpresserischer Formulierungen. „Wenn man jetzt nicht Flieger bestellt, steht man
zehn Jahre später ohne Luftwaffe da“, mahnte Maurer. Dass die „F/A 18 im Krisenfall
nicht genügen“, doppelte auch Divisionär Bernhard Müller, stellvertretender
Kommandant der Luftwaffe, nach. Doch die Stimmbevölkerung zeigte sich in der
zweiten Welle der SRG Trendumfrage unbeeindruckt. Knapp zehn Tage vor der
Abstimmung schien der Gripen noch immer nicht abzuheben: mit 44 Prozent
Zustimmung war nach wie vor nur eine Minderheit der Befragten für die
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Kampfjetbeschaffung. Zudem zeichnete sich ab, dass tatsächlich die Kostenfrage
entscheidendes Argument werden dürfte. Trotz der gemäss gfs.bern bereits weit
fortgeschrittenen Meinungsbildung machten sich beide Lager zu einer Schlussoffensive
auf. Die vier Parteipräsidenten Martin Landolt (bdp, GL), Christophe Darbellay (cvp, VS),
Philipp Müller (fdp, AG) und Toni Brunner (svp, SG) – diese Parteien hatten die Ja-Parole
ausgegeben – versammelten sich in der Folge in Bern zu einer Medienorientierung, um
nochmals ihre besten Argumente vorzutragen. Der hochkarätig besetzte Anlass wurde
kurzfristig anberaumt und zeigte die Nervosität der Parteispitzen offensichtlich. Vor
dem Bundeshaus gingen sie gemeinsam symbolisch auf einer Hebebühne „in die Luft“.
Ein unglücklicher Entscheid, wie sich später herausstellen sollte. Ihre von den
Stadtberner Behörden nicht bewilligte Aktion führte nämlich zu einer Anzeige.

Einziger Lichtblick für die Befürworter war die Erfahrung, dass das Stimmvolk kaum je
eine Armeevorlage versenkt hatte. Doch auch dieser wurde am Abstimmungstag
zerschlagen. 53,4 Prozent der Stimmenden (Stimmbeteiligung: 55,5 Prozent) lehnten
das Gripen-Fondsgesetz an der Urne ab, ein Erfolg für die linken Parteien, die
zusammen mit der GLP die Nein-Parole beschlossen hatten und eine herbe Niederlage
für Verteidigungsminister Maurer, der sich über Jahre für neue Kampfjets eingesetzt
hatte. Er hielt fest, dass es ein Votum gegen den Gripen sei, nicht gegen die Armee und
wiederholte, dass nun kein „Plan B“ aus der Schublade gezogen werde. Zunächst sei das
Resultat zu analysieren, erst dann wollte der Verteidigungsminister über neue Varianten
sprechen. Er gab jedoch auch zu bedenken, dass die Diskussion über neue Kampfflieger
bald wieder beginnen müsse, zumal auch die F/A 18 Flieger irgendwann ersetzt werden
müssten. Die Linken sahen sich dagegen in ihren Bemühungen gegen das teure
Rüstungsgeschäft bestätigt und auch aus dem bürgerlichen Gegnerlager hörte man
erleichterte Stimmen. Das Resultat zeige, dass auch viele liberale und bürgerliche
Wählerinnen und Wähler den Gripen-Kauf ablehnten, so Roland Fischer (glp, LU). In
seinen Augen hätten sich die zwei Gegnerkomitees gelohnt. Aus der SVP wurde
hingegen konsterniert verkündet, dass man „jetzt erst recht in die Landesverteidigung
investieren müsse“.
Im Nachgang an die Volksabstimmung beherrschten die Fragen um die Zukunft der
Armee und der Luftwaffe den politischen Diskurs, jedoch auch und wiederholt die
Frage, was mit den frei gewordenen „Gripen Milliarden“ nun geschehen soll. Ernüchtert
musste auch der Wirtschaftsstandort Schweiz den Volksentscheid hinnehmen. Rund
500 Verträge mit 125 Unternehmen und einem Volumen von rund CHF 400 Mio. hatte
Saab im Vorfeld der Abstimmung mit Schweizer Unternehmen unterzeichnet – Anlagen,
die nun ungewiss waren. Der Rüstungskonzern Ruag befürchtete, rund 200 Stellen
streichen zu müssen, unter anderem von Mitarbeitern, die bereits seit langem auch an
Gripen-Konfigurationen arbeiteten.

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 56,33%
Ja: 1 345 726 (46,6%) 
Nein: 1 542 761 (53,4%) 

Parolen: 
– Ja: SVP, CVP(3*), FDP, BDP, GLP; Economiesuisse, SGV, SOG, AUNS, Swissmem. 
– Nein: SP, GPS, GLP (1*); SGB, VPOD, GSoA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Gripen-Nein veranlasste Bundesrat Maurer schliesslich auch dazu, die
Weiterentwicklung der Armee (WEA) zu vertagen und die Botschaft erst im Herbst zu
verabschieden. Das Reformprojekt wurde dadurch um mindestens drei Monate
verzögert. Mit der dadurch gewonnenen Zeit sollen, unter anderem, finanzielle Fragen
neu abgesteckt werden, die durch die abgelehnte Jet-Beschaffung aufkamen.
Entscheidend war dabei, ob das Armeebudget revidiert werden musste – ein zentrales
Element der WEA. 
Die allfällige Geld-Neuverteilung selbst wurde vom Verteidigungsminister
ausgeschlagen; er wollte die für den Jet-Kauf eingeplanten Mittel für andere
Rüstungsgeschäfte einsetzen und mit CHF 790 Mio. weniger als die Hälfte der
Bundeskasse zurückgeben. Dies führte zu Unstimmigkeiten innerhalb der
Landesregierung, da Finanzministerin Widmer-Schlumpf in einem Mitbericht bereits
Widerstand gegen dieses Ansinnen angekündigt hatte. Seitens der SP wurde eine ganz
neue Ausrichtung der Armee gefordert und die Gripen-Ablehnung als Chance dafür
betrachtet. Die Rückgabe der CHF 790 Mio. wurde indes von bürgerlichen Politikern
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nicht goutiert. Ihrer Meinung nach „gehörte“ das Geld der Armee, gleich wie es
eingesetzt werden sollte. Es gebe „unzählige Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden“,
so Jakob Büchler (cvp, SG), der das Thema in der SiK-NR nochmals durchdiskutiert
wissen wollte. Im selben Zeitraum gab der Rüstungschef Ulrich Appenzeller seinen
Rücktritt bekannt, womit Ueli Maurer noch ein personelles Problem zu lösen hatte.
Appenzeller gab seinen Posten wegen „unterschiedlicher Auffassungen über die
Ausrichtung der Armasuisse und die Rolle des Rüstungschefs“ auf. 

In der Analyse der Abstimmung (Vox) wurden die ausschlaggebenden Argumente für die
Ablehnung des Gripen ermittelt. Vor allem die Gruppe der jüngeren Stimmenden und
Frauen sowie zahlreiche Mitte-Wählende und FDP-Anhänger waren gegen den
Flugzeug-Kauf. Ein Drittel der Befragten kritisierte die hohen Kosten dieses
Rüstungsgeschäfts und rund zehn Prozent gaben an, der Gripen sei nicht das richtige
Flugzeug für die Schweiz. Nochmals zehn Prozent sprachen sich dafür aus, dass erst die
Rolle der Ausgestaltung der Armee geklärt werden müsse, bevor ein solches
Rüstungsvorhaben umgesetzt werden könne. Ebenfalls knapp zehn Prozent lehnten den
Gripen wegen einer grundsätzlich ablehnenden Haltung zur Armee ab. Im unterlegenen
Ja-Lager wurden überwiegend sicherheitspolitische Argumente für den
Stimmentscheid vorgebracht. Die Politologen der Universität Zürich hielten zudem fest,
dass im Vergleich zu anderen Abstimmungen auffällig häufig die Kampagne und die
Informationspolitik der Gripen-Befürworter als Grund für ein Nein genannt wurden. So
seien auch das langwierige Auswahlverfahren, wie auch die zahlreichen
Ungereimtheiten und Indiskretionen über die gesamte Dauer aller Verfahren hinweg
ausschlaggebend für das Nein gewesen. 4

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturschutz

Grâce au soutien des ses quatre membres socialistes et démocrates-chrétiens, le
Conseil fédéral a adopté les protocoles et les a transmis aux Chambres pour
ratification. Le PRD, l’UDC, l’USAM et Economiesuisse ont réitéré leur opposition. Le
Conseil fédéral leur a répondu en précisant que le Protocole sur les transports ne
s’oppose pas à un deuxième tunnel au Gothard, car l’axe n’est pas considéré comme
une nouvelle route. Quant à l’entorse à l’accord bilatéral sur les transports, Moritz
Leuenberger n’a pas caché qu’il souhaitait engager les autres pays dans la même voie
que la Suisse, à savoir celle du transfert modal des marchandises de la route vers le rail.
Afin d’ancrer la position centrale de la Suisse, le Conseil fédéral a également retenu la
candidature de Lugano pour accueillir le Secrétariat permanent. Les dossiers de Davos,
Lucerne et Sion ont été écartés. Le Tessin soumettra sa candidature le 28 février 2002
au comité de la Conférence alpine. Lugano affrontera celles d’Innsbruck (A), de Bolzano
(I) et de Grenoble (F). 5
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